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1.    Vorschriften

Gemäß § 6 Betriebssicherheitsverordnung ist ein 
Explosionsschutzdokument für Bereiche zu erstellen, 
in denen unter bestimmten Voraussetzungen eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g.e.A.) 
auftreten kann.

Hinweis:
Bei der Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1 können auch 
vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente oder andere 
gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von 
Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind.



09.05.2007 3

Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre (g.e.A.)

Explosionsschutzregeln BGR 104 (ZH 1/10), TRBS 2152 Teil 2

10 Liter explosionsfähige Atmosphäre als 
zusammenhängende Menge in geschlossenen 
Räumen (unabhängig von der Raumgröße)

Welche Menge explosionsfähiger Atmosphäre 
im Freien als gefahrdrohend angesehen werden 
muss, lässt sich nur im Einzelfall abschätzen.
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2.    Risikobeurteilung zur Lagerung von 
brennbaren Gasen im Freien

Betriebserfahrung
Die jahrzehntelange praktische 
Betriebserfahrung der Industriegase-
unternehmen bei der Lagerung von 
brennbaren Gasen in geschlossenen 
ortsbeweglichen Druckgasbehältern 
im Freien ist:

Druckgeräte im geschlossenen 
Zustand sind auf Dauer technisch 
dicht (vgl. BGR 104 bzw. TRBS 
2152).

Die Bildung einer gefährlichen 
explosionsfähigen Atmosphäre ist 
nicht möglich,  so lange am 
Entnahmeventil nicht manipuliert 
bzw. hantiert wird.

Schlussfolgerungen: 
Keine Explosionsschutz-Zonen, 
kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich.
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Technische Dichtheit (BGR 104, TRBS 2152 sowie TRB 600)

Apparaturen sind auf Dauer technisch dicht.
Konstruktionsbedingt technisch dicht 
bleiben
- z. B. Armaturen mit 

Stopfbuchsenabdichtung mit selbstständig 
nachstellenden Packungen.

Technische Dichtheit durch Instandhaltung 
und Überwachung ständig gewährleisten
- Begehung des Lagers und Kontrolle
- Dichtheitsprüfung mit schaumbildenden 

Mitteln. 
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Voraussetzungen 

Entnahmeventile sind geschlossen.
Keine Manipulation und Handhabung von 
Entnahmeventilen.
Ein Ventilschutz ist vorhanden.
Inhaltsprüfungen (Gas) werden nicht 
vorgenommen.
Eine Gefährdungsbeurteilung liegt vor.
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Weitere Schutzmaßnahmen 
Betriebsanweisungen für brennbare 
Gase liegen vor. BETRIEBSANWEISUNG

GEM. § 20 GEFSTOFFV
Nr.:
227

01/00

BETRIEB: ARBEITSBEREICH:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT
Wasserstoff, gasförmig ( H2, GH2)

Form:      gasförmig
Farbe:     farblos
Geruch:  geruchlos            

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
 Hochentzündlich.
 Wasserstoff ist sehr viel leichter als Luft. Bei Ansammlung in geschlossenen Räumen

besteht akute Explosionsgefahr.
♦ Wasserstoff verbrennt mit sehr heißer, im Tageslicht fast unsichtbarer Flamme.
♦ Gefährliche Reaktionen mit Acetylen, Distickstoffoxid, Fluor, Chlor, Stickstoffdioxid

oder Stickstoffteroxid sind möglich.
♦ Bei hohen Ausströmgeschwindigkeiten Gefahr der Selbstenzündung.
♦ Kann durch Sauerstoffverdrängung Erstickungsgefahr hervorrufen.
♦ Infolge Geruchslosigkeit ist Wasserstoff nicht wahrnehmbar.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSMASSREGELN
 Nicht rauchen.
 Von Zündquellen (elekt. Geräten, offene Flammen, Funken) fernhalten.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
 Allgemein für gute Belüftung sorgen, besonders im Deckenbereich.
 Behälter dicht geschlossen, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
 Undichte Behälter ins Freie bringen.
 Nicht mit brennbaren oder oxydierenden Stoffen (z.B. Sauerstoff) lagern.
 Feuerarbeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis.

Beim Umgang mit Flaschen:
♦ Handschutz: Schutzhandschuhe
♦ Fußschutz: Schutzschuhe

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN ODER IM GEFAHRENFALL
♦ Leckage:
♦ Brand:

♦ Lösch-
mittel:

♦ Umgebungs-
brand:

Zufuhr von Wasserstoff zur Austrittsstelle absperren.
Feuer in Räumen nur löschen, wenn Wasserstoffzufuhr nicht abzusperren ist und der
Wasserstoff nicht gefahrlos abbrennen kann.
Bei kleinem Brandherd CO2 oder Pulverlöscher, bei großem Brandherd Sprühwasser
verwenden.
Wasserstoffflaschen aus der Brandzone entfernen oder aus gedeckter Stellung mit
Wasser kühlen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE
Atem-
beschwerden:

Verbrennung:

Notruf:

♦ Frische Luft zuführen und Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand
Atemspende oder Gerätebeatmung, möglichst mit Sauerstoff.
Bei Bewußtlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Arzt hinzuziehen.

♦ Betroffene Stellen sofort langanhaltend mit sauberem Wasser kühlen
und steril abdecken, ansonsten sind Maßnahmen abhängig von der
betroffenen Stelle ("Anleitung zur ersten Hilfe" im Verbandskasten ).
Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Wasserstoff gasfoermig.doc  .
Fach 75

Regelmäßige Unterweisungen des 
Personals.
Regelmäßige Begehung des Lagers.
Rauch- und Feuerverbote.
Keine Lagerung brennbarer Stoffe.
Druckgasflaschen sind gegen Umfallen 
gesichert.
Zutritt von Unbefugten ist verboten.
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Kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich!
(Bsp.: Acetylenlagerung)

Begründungen:

Lagerung im Freien

Flaschenventile sind fest 
verschlossen und mit 
Ventilschutz versehen

Keine Lagerung brennbarer 
Stoffe

Flaschen sind gegen 
Umfallen gesichert.
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Kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich!
Bsp.: Propanlagerung

Begründungen:

Lagerung im Freien

Flaschenventile sind fest 
verschlossen und mit 
Ventilschutz versehen

Keine Lagerung 
brennbarer Stoffe

Flaschen sind gegen 
Umfallen gesichert.
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Kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich!
Bsp.: Acetylen und Wasserstofflagerung

Begründungen:
Lagerung im Freien
Flaschenventile sind fest 
verschlossen und mit 
Ventilschutz versehen
Keine Lagerung 
brennbarer Stoffe
Flaschen sind gegen 
Umfallen gesichert.
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Kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich!
Bsp.: Acetylen- und Wasserstofflagerung

Begründungen:
Lagerung im Freien
Flaschenventile sind 
fest verschlossen und 
mit Ventilschutz 
versehen
Keine Lagerung 
brennbarer Stoffe
Flaschen sind gegen 
Umfallen gesichert.
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Kein Explosionsschutzdokument 
erforderlich!
Bsp.: Propanlagerung

Begründungen:
Lagerung im Freien
Flaschenventile sind 
fest verschlossen und 
mit Ventilschutz 
versehen
Keine Lagerung 
brennbarer Stoffe
Flaschen sind gegen
Umfallen gesichert.


